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„Wohlfahrtsfonds“ bezeichnet.







–





Bezeichnung „Kammerangehörige“ sowohl auf Kammerangehörige der Ärztekammer 

leistungsberechtigt teilnehmen werden im Folgenden kurz als „Teilnehmer“ 

Bezeichnung „ärztlich“ jeweils sinngemäß gleichlautend zahnärztliche Tätigkeiten, die 
Bezeichnung „Arzt“ jeweils sinngemäß gleichlautend auch Angehörige des 

„Kassenarzt“ jeweils sinngemäß gleichlautend auch Kassenzahnärzte, die 
Bezeichnung „Wahlarzt“ jeweils sinngemäß gleichlautend auch Wahlzahnärzte und die 
Bezeichnung „Wohnsitzarzt“ jeweils

einzelnen Vorschriften angeführt „ärztlich bzw. zahnärztlich“, „Arzt bzw. Zahnarzt“, 
„Kassenarzt bzw. Kassenzahnarzt“, „Wahlarzt bzw. Wahlzahnarzt“, „Wohnsitzarzt bzw. 
Wohnsitzzahnarzt“.





„Ärztekammer“ bezieht sich in dieser Satzung stets auf eine Ärztekammer des 
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(1) Die nähere inhaltliche Ausgestaltung der Beitragsabhängigen Zusatzrente („BZR“) erfolgt 









–
–
–
–
–
–
–
–
–





















für Tirol mit der Merkur Versicherung AG („Merkur Basiskrankenversicherung, Tiroler 
Tarif“) als Versicherungsnehmer oder
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(im Folgenden „BZR“ genannt) 

des Wohlfahrtsfonds („SWF“) („BO“)
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gerade wird („Gerade Regel“).
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„ “



der „Schwankungsrückstellungsgruppe BZR“ (siehe Kapitel 

Anwartschaftsberechtigte der „Schwankungsrückstellungsgruppe Altpensionisten“ (siehe 



( )   
=  + − −   
   

 

„Schwankungsrückstellungsgruppe Altpensionisten“





 
− 

 =




 
=  − + 
 
 

  
−       =




 
=  − − 

 
 







„ “

„Schwankungsrückstellungsgruppe “

„Schwankungsrückstellungsgruppe Altpensionisten“ wird als Basis für die Ermittlung der 



„Schwankungsrückstellungsgruppe BZR“  

in der „Schwankungsrückstellungsgruppe BZR“ 

„Schwankungsrückstellungsgruppe “  

„Schwankungsrückstellungsgruppe 
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der „Schwankungsrückstellungsgruppe BZR“
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Anhang D) zur Satzung des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Tirol

Berechnung des individuellen 
Pensionssicherungsbeitrages 

gemäß § 25a Abs. 3 (Ergänzungsrente) 
und

gemäß § 26a Abs. 3 (Individualrente)

sowie

Berechnung der für den Entfall eines 
Pensionssicherungsbeitrages maßgeblichen Jahre 

gemäß § 25a Abs. 5 lit. c (Ergänzungsrente) 
und

 gemäß § 26a Abs. 4 lit. b (Individualrente)
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1. Berechnung des individuellen Pensionssicherungsbeitrages gemäß § 25a in der 
Ergänzungsrente

Basis für die Berechnung des individuellen Pensionssicherungsbeitrages ( ) in der 
Ergänzungsrente sind die tatsächlich bis zum individuellen Antritt der Versorgungsleistung 
erworbenen Beitragsmonate ( ) zur Ergänzungsrente. Hierbei wird zwischen 

Beitragsmonaten ab dem 01.01.2009 und vor dem 01.01.2009 unterschieden. Insbesondere 
fließen die gemäß § 24 Abs. 4 festgelegten Anwartschaften wie folgt in die Berechnung ein:

Beitragszeiten jährliche Anwartschaft 
in Prozent bei Leistung 
des Richtbeitrages

Variablenbezeichnung
Beitragsmonate

Variablenbezeichnung 
Anwartschafts-
prozentsatz

bis 31.12.1999 5,00 %
von 1.1.2000 bis 
31.12.2000

4,76 %

von 1.1.2001 bis 
31.12.2001

4,55 %

von 1.1.2002 bis 
31.12.2002

4,35 %

von 1.1.2003 bis 
31.12.2003

4,17 %

von 1.1.2004 bis 
31.12.2004

4,00 %

von 1.1.2005 bis 
31.12.2005

3,85 %

von 1.1.2006 bis 
31.12.2006

3,70 %

von 1.1.2007 bis 
31.12.2007

3,57 %

von 1.1.2008 bis 
31.12.2008

3,45 %

ab 1.1.2009 3,33 %

Für Beitragsmonate mit Erwerb von Anwartschaften in Höhe von jährlich maximal 5% wird 
der maximale Pensionssicherungsbeitrag in Höhe von 20% eingehoben, für Beitragsmonate 
mit Erwerb von Anwartschaften in Höhe von jährlich maximal 3,33% wird kein 
Pensionssicherungsbeitrag eingehoben. Für Beitragsmonate mit Erwerb von Anwartschaften 
zwischen den zuvor genannten Werten erfolgt eine lineare Anpassung des 
Pensionssicherungsbeitrages.

Der individuelle Pensionssicherungsbeitrag für Teilnehmer in der Ergänzungsrente berechnet 
sich daher wie folgt:

( )
( )=

 −
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=

Für Angehörige im Sinne des § 25a Abs. 6 erfolgt eine Vergleichsberechnung. Diese 
berücksichtigt das Ausmaß der zuerkannten Leistungsprozentsätze für die Witwen- 
(Witwer)versorgung gemäß § 31 Abs. 1 SWF in der geltenden Fassung bzw. gemäß den 
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entsprechenden Vorgängerbestimmungen der Satzung Wohlfahrtsfonds in der jeweils 
gegoltenen Fassung, die bei Zuerkennung der Witwenversorgung Anwendung fand; wie etwa 
§ 31 Abs. 1 SWF für Zuerkennungsstichtage vom 01.01.1990 bis 31.12.2003 die Witwen-
(Witwer-)versorgung mit 75% der Ergänzungsrente der Alters- oder Invaliditätsversorgung 
normierte, auf welche die verstorbene Kammerangehörige bzw. der verstorbene 
Kammerangehörige Anspruch hatte oder gehabt hätte. Basis für die Berechnung des 
Vergleichswertes zur Berechnung des individuellen Pensionssicherungsbeitrages für 
Angehörige ( ) in der Ergänzungsrente ist der individuelle Prozentsatz (

) der Witwen(Witwer-)versorgung Satz 1 dieses Absatzes zum individuellen 
Zuerkennungsstichtag der Versorgungsleistung. Hierbei wird zwischen dem geltenden 
Zuerkennungsprozentsatz in Höhe von 60% und den historischen angewendeten höheren 
Zuerkennungsprozentsätzen unterschieden. 

Für Angehörige, für die ein Prozentsatz in Höhe von 60% zur Anwendung kommt bzw. 
gekommen ist, wird kein Vergleichswert berechnet. Für Angehörige, für die ein Prozentsatz 
in Höhe von 75% zur Anwendung kommt bzw. gekommen ist, wird der maximal zulässige 
Vergleichswert in Höhe von 20% angesetzt. Für Prozentsätze zwischen den zuvor genannten 
Werten erfolgt eine lineare Anpassung.

Der individuelle Pensionssicherungsbeitrag für Angehörige in der Ergänzungsrente berechnet 
sich daher wie folgt:

( )
( )

 −
=  

−  

Der individuelle Pensionssicherungsbeitrag ist auf 4 Nachkommastellen kaufmännisch zu 
runden.

Berechnungsbeispiel für einen Teilnehmer:

Anwartschafts-
prozentsatz (AnwP) Differenz zu 3,33%

Höhe des PSB je 
AnwP 

Anzahl der Monate 
je AnwP

Individueller PSB je 
AnwP

5,00 % 1,67 % 20,0000% 126 7,3043%

4,76 % 1,43 % 17,1257% 12 0,5957%

4,55 % 1,22 % 14,6108% 12 0,5082%

4,35 % 1,02 % 12,2156% 12 0,4249%

4,17 % 0,84 % 10,0599% 12 0,3499%

4,00% 0,67 % 8,0240% 12 0,2791%

3,85 % 0,52 % 6,2275% 12 0,2166%

3,70 % 0,37 % 4,4311% 12 0,1541%

3,57 % 0,24 % 2,8743% 12 0,1000%

3,45 % 0,12 % 1,4371% 12 0,0500%

3,33 % 0,00% 0,0000% 111 0,0000%

Summe 345 9,9828%
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Berechnungsbeispiel für einen Angehörigen:

Individueller Pensionssicherungsbeitrag des verstorbenen Teilnehmers beträgt: 15,0000%
Prozentsatz gemäß § 31 SWF (bzw. bei Zuerkennung der Witwen(Witwer-)Versorgung 
angewendete Vorgängerbestimmung, wie oben erläutert) zum Zeitpunkt des Todes des 
Teilnehmers beträgt: 65,20%

( )
( )
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=  = 
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= =  

2. Berechnung des individuellen Pensionssicherungsbeitrages gemäß § 26a in der 
Individualrente

Basis für die Berechnung des individuellen Pensionssicherungsbeitrages ( ) in der 
Individualrente ist der individuelle Leistungsprozentsatz ( ) gemäß § 26 zum 
individuellen Antritt der Versorgungsleistung. Hierbei wird zwischen dem derzeit niedrigsten 
Leistungsprozentsatz in Höhe von 8% und dem historischen höchsten Leistungsprozentsatz in 
Höhe von 13% unterschieden. 

Für Versorgungsleistungsempfänger, für die ein Leistungsprozentsatz in Höhe von 8% zur 
Anwendung kommt bzw. gekommen ist, wird kein Pensionssicherungsbeitrag verrechnet. Für 
Versorgungsleistungsempfänger, für die ein Leistungsprozentsatz in Höhe von 13% zur 
Anwendung kommt bzw. gekommen ist, wird der maximal zulässige 
Pensionssicherungsbeitrag in Höhe von 20% angesetzt. Für Leistungsprozentsätze zwischen 
den zuvor genannten Werten erfolgt eine lineare Anpassung.

Der individuelle Pensionssicherungsbeitrag in der Individualrente berechnet sich daher wie 
folgt:

( )
( )

−
= 

−

Für Angehörige im Sinne des § 26a Abs. 5 erfolgt eine Vergleichsberechnung. 
Diese berücksichtigt das Ausmaß der zuerkannten Leistungsprozentsätze für die Witwen-
(Witwer-)versorgung gemäß § 31 Abs. 1 SWF in der geltenden Fassung bzw. gemäß den 
entsprechenden Vorgängerbestimmungen der Satzung Wohlfahrtsfonds in der jeweils 
gegoltenen Fassung, die bei Zuerkennung der Witwenversorgung Anwendung fand; wie etwa 
§ 31 Abs. 1 SWF für Zuerkennungsstichtage vom 01.01.1990 bis 31.12.2003 die Witwen-
(Witwer-)versorgung mit 75% der Individualrente der Alters- oder Invaliditätsversorgung 
normierte, auf welche die verstorbene Kammerangehörige bzw. der verstorbene 
Kammerangehörige Anspruch hatte oder gehabt hätte. Basis für die Berechnung des 
Vergleichswertes zur Berechnung des individuellen Pensionssicherungsbeitrages für 
Angehörige ( ) in der Individualrente ist der individuelle Prozentsatz (

) der Witwen(Witwer-)versorgung Satz 1 dieses Absatzes zum individuellen 
Zuerkennungsstichtag der Versorgungsleistung. Hierbei wird zwischen dem geltenden 
Zuerkennungsprozentsatz in Höhe von 60% und den historischen angewendeten höheren 
Zuerkennungsprozentsätzen unterschieden. 
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Für Angehörige, für die ein Prozentsatz in Höhe von 60% zur Anwendung kommt bzw. 
gekommen ist, wird kein Vergleichswert berechnet. Für Angehörige, für die ein Prozentsatz 
in Höhe von 75% zur Anwendung kommt bzw. gekommen ist, wird der maximal zulässige 
Vergleichswert in Höhe von 20% angesetzt. Für Prozentsätze zwischen den zuvor genannten 
Werten erfolgt eine lineare Anpassung

Der individuelle Pensionssicherungsbeitrag für Angehörige in der Individualrente berechnet 
sich daher wie folgt:

( )
( )

 −
=  

−  

Der individuelle Pensionssicherungsbeitrag ist auf 4 Nachkommastellen kaufmännisch zu 
runden.

Berechnungsbeispiel:

Individueller Leistungsprozentsatz beträgt zum Pensionsantritt: 11%

( )
( )

−
=  =

−

Berechnungsbeispiel für einen Angehörigen:

Individueller Pensionssicherungsbeitrag des verstorbenen Teilnehmers beträgt: 12,0000%
Prozentsatz gemäß § 31 SWF (bzw. bei Zuerkennung der Witwen(Witwer-)Versorgung 
angewendete Vorgängerbestimmung, wie oben erläutert) zum Zeitpunkt des Todes des 
Teilnehmers beträgt: 68,68%

( )
( )
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3. Berechnung der für den Entfall eines Pensionssicherungsbeitrages in der 
Ergänzungsrente maßgeblichen Jahre gemäß § 25a Abs. 5 lit. c SWF

Die gemäß § 25a Abs. 5 lit. c definierten „zumindest 12 Jahre vor dem Zuerkennungsstichtag 
an den Teilnehmer bzw. vor dem Ableben des Teilnehmers in denen 100% an Anwartschaft 
zur Ergänzungsrente erworben gewesen waren“, werden wie folgt berechnet:

Da der konkrete Stichtag des erstmaligen Erreichens der 100% Anwartschaft nicht exakt 
festgestellt werden kann, wird vereinfachend das Jahr des erstmaligen Erreichens der 100% 
Anwartschaft ermittelt. Anschließend werden die vollen Monate zwischen dem 31.12. des 
Jahres des erstmaligen Erreichens der 100% Anwartschaft und dem individuellen 
Zuerkennungsstichtag berechnet. Zur Feststellung der relevanten Jahresdifferenz werden 
die Monate auf Jahre umgerechnet. 
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4. Berechnung der für den Entfall eines Pensionssicherungsbeitrages in der 
Individualrente maßgeblichen Jahre gemäß § 26a Abs. 4 lit. b SWF

Die gemäß § 26a Abs. 4 lit. b definierten „mehr als 14 Jahre vor dem Zuerkennungsstichtag 
an den Teilnehmer bzw. vor dem Ableben des Teilnehmers“ in denen die jeweils gültige 
Höchstlimitsumme erstmals erreicht war, werden wie folgt berechnet:

Da der konkrete Stichtag des erstmaligen Erreichens der Höchstlimitsumme nicht exakt 
festgestellt werden kann, wird vereinfachend das Jahr des erstmaligen Erreichens der 
Höchstlimitsumme rückgerechnet. Anschließend werden die vollen Monate zwischen dem 
31.12. des Jahres des erstmaligen Erreichens der Höchstlimitsumme und dem individuellen 
Zuerkennungsstichtag berechnet. Zur Feststellung der relevanten Jahresdifferenz werden 
die Monate auf Jahre umgerechnet.
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Beschluss der Erweiterten Vollversammlung am 10.04.2024

Anhang E) zur Satzung des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Tirol

Berechnung 
von 

geringfügigen Abfindungen 
gemäß 

§ 33e der Satzung

0. Vorbemerkungen

Die Faktoren (normierte Barwerte) zur Berechnung von geringfügigen Abfindungen gemäß § 
33e sind auf die festgestellten, geringfügigen Jahrespensionsleistungen anzuwenden.
Die Faktoren werden je Geburtsjahrgang und je Alter ermittelt. 

Für die Berechnung der Abfindung ist der Faktor für den jeweiligen Geburtsjahrgang zum 
Alter (berechnet nach der Semestermethode, siehe Geschäftsplan Anhang C der Satzung, 
Kapitel 2.1.) des Zuerkennungsstichtages anzusetzen.

Da für Versorgungsleistungen aus der Ergänzungs- und Individualrente derzeit keine künftigen 
Leistungsanpassungen vorgesehen sind, ist dies auch bei der Berechnung der geringfügigen 
Abfindungen zu berücksichtigen. Es werden daher Faktoren mit und ohne künftiger 
Leistungsanpassung berechnet. 
Die Faktoren werden geschlechtsneutral, d. h. auf UniSex Basis konstruiert.

1. Parameter und Vorgehensweise zur Berechnung der Faktoren

Der Konstruktion der Faktoren liegen die Rechnungsgrundlagen (Wahrscheinlichkeitstafeln) 
gemäß Geschäftsplanes, Anhang C der Satzung, Punkt 3.1. zugrunde. Weiters wird für 
Versorgungsleistungen mit künftiger Leistungsanpassung der Rechnungszins mit 2,0% p.a. 
angewendet. Für Versorgungsleistungen ohne künftige Leistungsanpassungen 
(Ergänzungsrente und Individualrente) wird ein Rechnungszins in Höhe von 3,5% p.a. 
angesetzt.
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3. Faktoren für Beispielgenerationen im Alter 65

3.1. Faktoren für die Abfindung von Versorgungsleistungen mit künftigen Leistungs-
anpassungen
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3.2. Faktoren für die Abfindung von Versorgungsleistungen ohne künftigen Leistungs-
anpassungen (Ergänzungsrente und Individualrente)

*** 


